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Mitteilungen aus dem Gemeinderat
Pandemie – Team Gemeindeverwaltung

An der Sitzung vom 10. März ge-
nehmigte der Gemeinderat die Ab-
sicht, die Organisation und die Auf-
träge des Pandemie Teams der Ge-
meindeverwaltung. Grundlage dafür 
ist der Pandemieplan des Bundes, ge-
nauer das Handbuch für die betrieb-
liche Vorbereitung. 

Zweck und Ziel des Pandemie 
Teams ist es alle Mitarbeitenden vor 
Ansteckungen zu schützen und den 
Betrieb der Gemeindeverwaltung so-
wie der Betriebe wie Genossenschaft 
EW Münchwilen (EWM) und Ab-
wasserreinigungsanlage (ARA) Mün-
chwilen aufrecht zu erhalten.

In einer ersten Phase hat das Pan-
demie Team ein technisches und or-
ganisatorisches Schutzkonzept aus-
gearbeitet. Dieses beinhaltet vor allem 
Massnahmen zum Schutz der Mit-
arbeitenden und soll Erkrankungen 
und Quarantäne vermeiden.

In einer zweiten Phase hat das 
Pandemie–Team eine Personal Ein-
satzplanung erstellt, für den Fall, 
dass Mitarbeitende erkranken oder 
in Quarantäne müssen. Diese ent-
hält Vorkehrungen zur minimalen 
Aufrechterhaltung des Betriebes und 
der Dienstleistungen der Gemein-
deverwaltung. Das Pandemie Team 
trifft sich wöchentlich oder nach Be-
darf um Informationen aus der La-
geentwicklung sowie die Vorgaben 
der übergeordneten Führungsorga-
nisationen von Bund und Kanton zu 
analysieren, eine Problemerfassung 
zu machen, daraus Massnahmen ab-
zuleiten. Massnahmen die nicht in 
der Umsetzungskompetenz des Pan-
demie–Teams sind entscheidet der 
Gemeinderat per Email Zirkulations-
beschluss.

Klausur Gemeinderat 6. März
Wie bereits an der Herbstklausur 

2019, war die Ortsplanungsrevision 
das Hauptthema an der diesjährigen 
Frühjahresklausur 2020 des Gemein-
derates. Anhand der seit Herbst 2019 
vorliegenden Quartieranalyse sowie 
der Ergebnisse zur Umfrage Innen-
entwicklung wurde ein erster Entwurf 
eines Raum Konzeptes Münchwilen 
in mehreren Durchgängen disku-
tiert. Themenschwerpunkte waren, 
Wachstum, Verkehr, Sozialräume, 
Energie, Natur und Landschaft. Im 
Thema Natur und Landschaft wur-
den Themen wie Lokalklima, Bio-
diversität innerhalb und ausserhalb 

des Siedlungsraumes sowie Wert-
stoff Kreisläufe und «Smart City» 
besprochen. Flankierend zu diesen 
Diskussionspunkten wurden weitere 
wichtige Themen aufgenommen wie 
Energierichtplan, Naturinventar, wel-
ches von ProNatura Thurgau erhoben 
wurde, sowie die Sozialraumplanung. 
Die grosse Menge an Erkenntnissen 
beider Klausuren wird nun von der 
beauftragten Ortsplanungsfirma 
Strittmatter & Partner zum Entwurf 
des Masterplan ausgearbeitet. Dieser 
Entwurf des Masterplanes bildet die 
Grundlage für das öffentliche Parti-
zipationsverfahren, oder einfacher, 
die erste öffentliche Diskussion und 
Mitsprache. Wann diese erste Phase 
der öffentlichen Partizipation ge-
startet werden kann, ist aufgrund der 
derzeit geltenden ausserordentlichen 
Lage nicht mehr festgelegt. Sie werden 
rechtzeitig informiert ab wann und in 
welcher Form die öffentliche Partizi-
pation stattfi nden wird.

Gewässerraumlinie Chräbsbach
Im Sommer 2015 führte ein Un-

wetter zu schweren Überschwem-
mungen in Münchwilen. Daraufhin 

wurde die Firma Fröhlich Wasserbau 
AG mit der Planung des Hochwasser-
schutzes am Chräbsbach beauftragt. 
Gemäss dieser Planung soll im Ab-
schnitt zwischen der Fabrikwiesstrasse 
bis zur Mündung des Chräbsbaches in 
die Murg der Gewässerraum für alle 
Grundeigentümer verbindlich festge-
legt werden. Die dafür notwenige öf-
fentliche Planaufl age wurde im Amts-
blatt publiziert. Die Aufl agepläne sind 
seit 13. März im 1. Stock des Gemein-
dehauses einsehbar. Die öffentliche 
Planaufl age endet am 1. April. 

Bitte beachten Sie beim Betreten 
des Gemeindehaues die überall ange-
schlagenen Schutzhinweise. Eine An-
meldung an einem Schalter ist nicht 
erforderlich. Auskünfte erhalten Sie 
auch telefonisch oder via Email.

Kostenteiler für Hochwasser 
Schutzmassnahmen Chräbsbach

Ebenfalls infolge des Hochwasser-
ereignisses im Sommer 2015 wurden 
Schutzmassnahmen des Chräbsba-
ches ab Fabrikwies Mörikoner- bis 
Weinfelderstrasse geplant. Dieses 
Projekt ist ebenfalls öffentlich publi-
ziert worden. Die Planaufl age und der 

Kostenteiler sind seit 13. März bis 1. 
April im Gemeindehaus 1. Stock zu 
besichtigen. 

Bitte beachten Sie beim Betreten 
des Gemeindehaues die überall ange-
schlagenen Schutzhinweise. Eine An-
meldung an einem Schalter ist nicht 
erforderlich. Auskünfte erhalten Sie 
auch telefonisch oder via Email.

Anpassung Hochwasserentlastung 
bei der Q20 / Murg 

Im Sommer 2019 wurde durch ein 
sehr starkes Gewitter die bestehende 
Hochwasserentlastung an der Q20 
überlastet. Es kam zu Wasserrück-
stau in verschiedenen Liegenschaften 
deren Keller überschwemmt wurden. 
Die Ursachenuntersuchung hat er-
geben, dass die Abfl usskapazität der 
Hochwasserentlastung an der Q20 er-
höht werden muss. Die Firma BHATe-
am Sirnach wurde beauftragt weitere 
Detailabklärungen sowie hydrauli-
sche Berechnungen vorzunehmen 
und ein Bauprojekt auszuarbeiten. 
Das Bauprojekt wird zur gegebenen 
Zeit öffentlich aufgelegt.
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Resilienz, was für ein Wort werden 
Sie jetzt denken. Resilienz ist die 
Fähigkeit von Gesellschaften, von 
aussen einwirkenden Störungen 
zu verkraften, ohne dass sich ihre 
wesentlichen Errungenschaften än-
dern. Es geht dabei um die Wider-
stands- und Regenerationsfähigkeit 
von Gesellschaften angesichts kom-
plexer und unvorhersehbarer, oft 
von Menschen verursachter Risiken. 
Die Gesellschaften lernen sich an 
Herausforderungen anzupassen und 
sich zu transformieren. 
Videobesprechungen im Homeof-
fi ce sind jetzt die Regel. E-schoo-
ling spielt sich gegenwärtig von der 
Primärschule bis zur Universität 
ein. Web Seminare werden normal. 
Es hat kaum mehr Pendler auf den 
Strassen und in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Die Digitalisierung 
des Alltags, die in Zukunftsszena-
rien seit Jahren angekündigt wird, ist 
innert wenigen Tagen grosse Schritte 
weitergegangen. Humor, Mensch-
lichkeit, Mitgefühl und Dankbarkeit 
verdrängen die Hasskommentare 
aus den digitalen, sozialen Medien. 
Globale «Just in Time» Logistik ver-
liert an Bedeutung, wie das Beispiel 
der kaum verfügbaren Schutzmas-
ken zeigt. Man besinnt sich zurück 
zur regionalen und lokalen Pro-
duktion, indem diese Schutzmas-
ken wieder in der Region hergestellt 
werden. 
Der autonome Nationalstaat und 
seine Institutionen gewinnen wieder 
an Wertschätzung. Politisch Links 
und Rechts vermischen sich zum 
Gemeinsinn. Die Glaubwürdigkeit 
der Wissenschaft steigt, die Politik 
hört zu und entscheidet entspre-
chend. Die politischen Ideologien 
lösen sich auf und man solidarisiert 
sich zu Hilfsgemeinschaften. Die 
Natur erholt sich, die Luft wird bes-
ser und die Ressourcen werden mit 
Bedacht eingesetzt. 

Unsere Welt wird unmittelbar nach 
der Pandemie eine andere sein. Ich 
hoffe unsere Welt und unsere Gesell-
schaften lernen dazu und gewinnen 
an dauerhafter Resilienz.

Ihr Gemeinde-
präsident
Guido Grütter 

AUS DER SICHT DES 
GEMEINDEPRÄSIDENTEN

Ihr Elektro-Partner
vor Ort
Eigenmann AG
Münchwilen, +41 71 960 06 66
www.eigenmann-elektro.ch

Neuhof-Garage Frei GmbH
Wilerstrasse 48, 9542 Münchwilen
071 966 20 68, www.neuhofgarage.ch

Neuhof Garage Frei GmbH

Neuhof-Garage Frei GmbH Wilerstrasse 48, 9542 Münchwilen
Telefon 071 966 20 68, jp@neuhofgarage.ch

Ihr ŠKODA-Partner

SIMPLY CLEVER

Wilerstrasse 48, 9542 Münchwilen
071 966 20 68, www.neuhofgarage.ch

Dringend zu beachten, jetzt und kompromisslos!
Der Bundesrat hat am 17. März den folgenden Aufruf erlassen:

Bleiben Sie zu Hause, insbe-
sondere, wenn Sie krank oder 
65 Jahre alt oder älter sind. Es 
sei denn, Sie müssen zur Arbeit 
gehen und können nicht von zu 
Hause aus arbeiten, oder Sie 
müssen zum Arzt oder zur Apo-
theke gehen, oder Sie müssen 
Lebensmittel einkaufen oder je-
mandem helfen. Der Bundesrat 
und die Schweiz zählen auf Sie!

Bis auf Weiteres sind einzelne 
Schalter der Gemeindeverwaltung 
Münchwilen während der bekann-
ten Öffnungszeiten geöffnet. Trotz-
dem, beschränken Sie Ihre Besuche 
auf das Nötigste. Verwenden Sie das 
Telefon, Email, den Online Schalter 
oder den Postversand. 

Informationen dazu fi nden sie 
auf der Homepage der Politischen 
Gemeinde Münchwilen. Im Zwei-
felsfalle melden Sie sich telefonisch 
unter Tel. 071 969 11 11.

Steuererklärungen, Anträge für 
Prämienverbilligung und derglei-
chen sind nicht am Schalter persön-
lich abzugeben, sondern per Post zu 
senden oder im Briefkasten der Ge-
meindeverwaltung beim Hauptein-
gang einzuwerfen.

Zuhause bleiben reguläre 
Unterstützungsangebote für 65+ 

Wer älter als 65 ist hat im Januar 
2020 von der Gemeindeverwal-
tung die Dokumentation «Dienst-
leistungen für ältere Menschen in 
Münchwilen» persönlich zugesandt 
erhalten. In dieser Dokumentation 
sind viele Dienstleistungsangebote 
und deren Erreichbarkeit per Telefon 
und Email aufgeführt.

Haben Sie diese Dokumentation 
nicht mehr? Wenden Sie sich via 
Tel. 071 969 11 11 an die Gemein-
deverwaltung und lassen Sie sich 
diese Dokumentation per Post oder 
Email zusenden. Ebenfalls ist die 

Broschüre auf unserer Homepage 
www.muenchwilen-tg.ch / Leben / 
Gesellschaft / Alter/Senioren aufge-
schaltet.

Menschlichkeit jetzt, 
wir helfen einander 

In dieser Ausgabe von Münchwi-
len aktuell fi nden Sie einen Aufruf 
des Vereins Lebenswertes Münchwi-
len. Es werden freiwillige Helfer ge-
sucht, um Einkäufe und Besorgun-
gen zu machen oder ein Haustier zu 
versorgen. 

Gehören Sie zu einer Corona 
Risikogruppe und benötigen Sie 
jemanden der für Sie einkaufen 
geht, Besorgungen macht oder das 
Haustier versorgt? Die fi nden die 
Kontaktinformationen zum Verein 
Lebenswertes Münchwilen eben-
falls im Aufruf in dieser Ausgabe 
Münchwilen aktuell.  
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 ÖFFNUNGSZEITEN: 
(bis und mit 29.4.2020 nach tel. Voranmeldung) 

 
 ab 30. April 2020 
 Do und Fr  16.00 – 20.00 
 Sa 11.00 – 16.00 
 
 Itaslenstrasse 5 
 8374 Dussnang (neben Ford-Garage) 
  
 078 711 96 96 www.mydirndl.ch 

myDirndl  

 ÖFFNUNGSZEITEN: 
(bis und mit 29.4.2020 nach tel. Voranmeldung) 

 
 ab 30. April 2020 
 Do und Fr  16.00 – 20.00 
 Sa 11.00 – 16.00 
 
 Itaslenstrasse 5 
 8374 Dussnang (neben Ford-Garage) 
  
 078 711 96 96 www.mydirndl.ch 

myDirndl 
ÖFFNUNGSZEITEN:  
(bis und mit 29.4.2020  
nach tel. Voranmeldung) 

ab 30. April 2020 
Do und Fr  16.00 – 20.00
Sa  11.00 – 16.00

Itaslenstrasse 5, 8374 Dussnang
(neben Ford-Garage)

078 711 96 96 www.mydirndl.ch
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Enrico Kämpf, 071 960 03 40, www.gartenbau-kaempf.ch

WICK Liegenschaftentreuhand AG
9542 Münchwilen, T 071 969 30 10
www.wick-immo.chve
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HANDÄNDERUNGEN

• 17. Februar 2020, Münchwilen, 
Grundstück Nr. 127, 6236 m2, 
Wald, Eichholz; Veräusserer Wohl-
wend Marlise, Münchwilen, erwor-
ben am 30.01.1989; Erwerber Koller 
Markus, Münchwilen.

• 19. Februar 2020, Münchwilen, 
Grundstück Nr. 1364, 864 m2, Land, 
Murgtalstrasse 12, Wohnhaus; Ver-
äusserer Keller Ignatius, Ermatin-
gen, erworben am 18.03.1987; Er-
werber Casati AG, Wilen.

• 20. Februar 2020, Münchwilen, 
Grundstück Nr. S565, 41⁄2-Zim-
mer-Wohnung, Murgtalstrasse 37, 
171⁄1000 StWE; Veräusserer Im-
mo8 AG, Bütschwil, erworben am 
22.09.2016; Erwerber Dort Roger 
und Dietz Sarina, Münchwilen.

• 24. Februar 2020, Münchwilen, 
Grundstück Nr. 2024, 152 m2, 
Land, Pilgerstrasse 21, Wohnhaus; 
Veräusserer Meichtry Adelheid, 
Münchwilen, erworben am 04.01. 

1993; Erwerber Tanner Birgit, St. 
Margarethen TG, und Hungerbüh-
ler Angela, Tobel.

• 2. März 2020, Münchwilen, 
Grundstück, Nr. 370, 1376 m2, 
Land, Schmiedstrasse 5, Hotel, 
Tiefgarage; Veräusserer Hotel 
Münchwilen AG, Münchwilen 
TG, erworben am 13.11.1998; Er-
werber Hotel Münchwilen 2020 
AG, Münchwilen TG.

 �

Evangelischer und Katholischer 
Friedhof Münchwilen;
Räumung von Gräbern
Auf dem evangelischen und dem katholischen Friedhof in Münchwilen werden 
Anfangs Mai 2020 Grabreihen aus den Jahren 1997 bis 1999 geräumt. Die zu 
räumenden Bestattungsreihen sind entsprechend bezeichnet.
Die Angehörigen werden gebeten, für die Abräumung von Grabmälern, Grab-
schmuck, und Bepfl anzungen bis spätestens 30. April besorgt zu sein.
Nach Ablauf dieser Frist wird die Räumung durch die Gemeinde erfolgen. Falls 
dann noch Grabmäler, Pfl anzen etc. vorhanden sein sollten, erfolgt die Beseiti-
gung durch die Gemeinde, ohne jeglichen Entschädigungsanspruch. Einfassun-
gen und Platten bleiben im Eigentum der Politischen Gemeinde Münchwilen.
Gemäss Friedhofsreglement verlängern nachträglich beigesetzte Urnen die 
Grabesruhe nicht. 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Friedhofvorsteheramt 
(Telefon 071 969 11 70) gerne zur Verfügung.

Friedhofvorsteheramt Münchwilen

Legislaturplanung 2019 bis 2023
Im Rahmen seiner Legislatur-

planung 2019 bis 2023 hat sich der 
Gemeinderat auch mit der Steuersi-
tuation befasst. Dabei hat er Kennt-
nis genommen von der aktuellen 
Situation. Zum einen hat er das Ge-
meinderating der Weltwoche beige-
zogen. Hierbei werden alle Schweizer 
Gemeinden erfasst, die mehr als 2000 
Einwohner zählen. Von rund 900 Ge-
meinden liegt Münchwilen im Jahr 
2019 auf Rang 593. Dies kann als eine 
Mittelfeld-Platzierung bezeichnet 
werden. Einen zweiten Gemeinde-
vergleich liefert die Bank Raiffeisen 
mit ihren Gemeindeinformationen. 
Hier wird der Fokus auf die kanto-
nale Situation gelegt und 80 Thur-
gauer Gemeinden stehen im Ver-
gleich. Mit einem Gemeinde-Steuer-
fuss von 273 liegt Münchwilen leicht 
über dem kantonalen Durchschnitt 
von 264.5 auf Rang 59. Aus Sicht der 
Bank Raiffeisen ist das Steuerniveau 
in Münchwilen «tief». 

Nach Einsicht in die Unterla-
gen und in die geplanten Projekte 
sowie unter Berücksichtigung der 
Rahmenbedingungen gerade auch 
im Hinblick auf die Notwendigkeit, 
die Attraktivität zum Wohnen und 
Arbeiten in der Gemeinde Münchwi-
len zu erhalten, ist der Gemeinderat 
zum Schluss gelangt, am aktuellen 
Steuerfuss für die Gemeinde festzu-
halten. 

Er ist sich jedoch bewusst, dass 
seine Einf lussmöglichkeiten be-
grenzt sind. Vieles, was den Hand-
lungsspielraum auf kommunaler 
Ebene einschränkt, wird an anderer 
Stelle bestimmt. Zudem sind Pro-
jekte und Planungen dem Souverän 
unterworfen, der in Abstimmungen 

Weichenstellungen vornimmt. Das 
Ziel zu formulieren, eine Steuersen-
kung ins Auge zu fassen, hält deshalb 
der Gemeinderat zurzeit nicht für 
opportun. 

Wo immer jedoch die Exekutive 
der Gemeinde Münchwilen Einfl uss-
möglichkeiten sieht, soll alles unter-
nommen werden, die Zielsetzung 
eines stabilen Steuerfusses zu erfül-
len. 

Vier Massnahmen stehen für den 
Gemeinderat im Vordergrund

Verwaltungsinterne Optimie-
rung der Abläufe: Alle Verwaltungs-
abteilungen von Münchwilen setzen 
ständig alles daran, ihre Dienstleis-
tungen in einer Art und Weise zu 
erbringen, die auf optimale Abläufe 
und Kundenorientierung ausgerich-
tet ist. Der Gemeinderat unterstützt 
explizit diese Zielsetzung. 

Konsequente Anwendung des 
Verursacherprinzips: Gebühren 
und Abgaben in der Gemeinde Mün-
chwilen sind so ausgestaltet, dass 
sie dem Prinzip des Verursachers 
gerecht werden. Hierbei geht es um 
Dienstleistungen der Gemeinde, die 
nicht zuhanden der Allgemeinheit, 
sondern auf spezifi sches Begehren 
hin erbracht werden. 

Management von Begehrlich-
keiten: Der Gemeinderat wird Ideen, 
Vorschläge und Wünsche aus dem 
Kreis der Einwohnerschaft jeweils 
einer vertieften Überprüfung unter-
ziehen mit Blick auf deren fi nanzielle 
Konsequenzen und allfälligen Aus-
wirkungen auf den Steuerfuss der 
Gemeinde. 

Konsequente und proaktive 
Ansiedlungs- und Bestandespfl e-
ge-Strategie: Der Gemeinderat wird 
sich dafür einsetzen, dass zusätz-
liche Steuerzahler in der Gemeinde 
eine Heimat fi nden. Hierzu hat er 
bereits im Einzelbereich «Arbeiten» 
Massnahmen formuliert. Gleiches 
gilt auch für natürliche Steuersub-
jekte. Der Gemeinderat will zu den 
Anwohnern Sorge tragen und als 
Verwaltung gute Dienstleistungen 
anbieten. Im Übrigen will er durch 
eine positive Wohnortförderung das 
Wohlbefi nden fördern und den Ver-
bleib begünstigen.

Mit all diesen Massnahmen soll 
sichergestellt werden, dass der Steuer-
fuss in Münchwilen in den nächsten 
Jahren nicht steigen wird. 

Was auch immer die ausseror-
dentliche Lage aufgrund des neuen 
Corona Virus gesellschaftlich und 
wirtschaftlich bringt, der Gemeinde-
rat wird sein Bestes tun um die Fol-
gen gemeinsam mit Ihnen allen zu 
bewältigen. Es gilt was an der Kuppel 
des Bundeshaues zu lesen ist: «Einer 
für alle, alle für einen.»
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Einbürgerung; 
öffentliche Bekanntmachung
Im System des schweizerischen Einbürgerungsverfahrens sind sowohl der Bund, 
der Kanton wie auch die Gemeinde involviert. Das Verfahren wird durch das 
Bundesgesetz über den Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts vom 
20. Juni 2014 geregelt. Dieses sieht unter anderem vor, dass die Stimmberech-
tigten ein Einbürgerungsgesuch nur ablehnen können, wenn ein entsprechen-
der Antrag gestellt und begründet wurde. 
Da einer gesuchstellenden Person das rechtliche Gehör gewährt werden muss, 
falls ein Gegenantrag eingereicht wird, müssen solche Anträge vor der Gemein-
deversammlung eingehen. 
Wie üblich werden daher die Einbürgerungskandidatinnen und -kandidaten 
vorgestellt, die ein Gesuch um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht gestellt 
haben. Dies soll der Bürgerschaft die Gelegenheit geben, allenfalls für das 
eine oder andere Gesuch einen begründeten Ablehnungsantrag einzureichen. 
Ein solcher Antrag muss mit dem Namen und der Adresse des Antragsstellers 
versehen sein und spätestens bis zum 15. April beim Gemeinderat eingereicht 
werden. Falls innert Frist kein begründeter Gegenantrag eines stimmberech-
tigten Einwohners eingereicht wird, so gilt der Antrag des Gemeinderates auf 
Erteilung des Gemeindebürgerrechts an die nachfolgende Person als ange-
nommen. 
Die Bewerberin hat alle weiteren erforderlichen Ausweise und Akten beige-
bracht. Sie ist mit unseren beziehungsweise mit den schweizerischen Verhält-
nissen vertraut und kann somit als assimiliert qualifi ziert werden.

Gülay Kükmen
Gülay Kükmen, geboren am 30. November 1987, 
ist türkische Staatsangehörige. Sie ist wohnhaft an 
der Weinfelderstrasse 49.
Sie arbeitet als Produktionsmitarbeiterin bei der 
Forster Rohner AG in St. Gallen.
In ihrer Freizeit geht sie gerne schwimmen oder ins 
Kino. Zusätzlich reist sie sehr gerne und verbringt 
viel Zeit mit den Kindern ihrer Schwester.

Bekanntmachungsfrist: 27. März bis 15. April 2020
Während der Frist können stimmberechtigte Einwohner schriftlich begründete 
Anträge auf Ablehnung von Einbürgerungsgesuchen beim Gemeinderat ein-
reichen. 
 Politische Gemeinde Münchwilen �

BAUBEWILLIGUNGEN

• Egger-Reinmann Maja, Säntis-
strasse 4, 9542 Münchwilen; 
Aussensanierung Wohnhaus (Kul-
turobjekt K 5)

• Guglielmo Nicola & Bernadette, 
Egghaldenstrasse 17, 9542 Mün-
chwilen; Neubau Sichtschutz

• Ajdjan Abdija, Rotwaldstrasse 10, 
9602 Bazenheid; Komplette ener-
getische Sanierung EFH, Einbau 
Einliegerwohnung und Neubau 
Pool, Wiesenstrasse 9, Münchwilen

• Frei Thomas, Wehrstrasse 2, 9542 

Münchwilen; Abbruch der Ge-
bäude Nr. 451/327 EFH, 451/444 
(Schopf), 451/816 (Gartenhaus)

• Schmucki Daniela & Roland, Isen-
bühl 2, 9543 St. Margarethen; Um-
bau EFH mit Wohnraumerweiterung

• Zeberli Jacqueline & Martin, Isen-
bühl 10, 9543 St. Margarethen; 
Luft-Wasser-Wärmepumpe

• Denner AG, Grubenstrasse 10, 
8045 Zürich; Innenumbau Den-
ner-Laden, Weinfelderstrasse 13a, 
Münchwilen

• Palan Thomas & Carmen, Hofen-
strasse 2, 9542 Münchwilen; Neu-
bau EFH mit Doppelgarage, Egg-
haldenstrasse 12, Münchwilen

• Volksschulgemeinde Münchwilen, 
Eschlikonerstrasse 7, 9542 Mün-
chwilen; Innen-Umbauten Aulage-
bäude mit Brandschutzmassnah-
men, neue Aussenfl uchttreppe, 

• Bäni Guido, Weinfelderstrasse 87, 
9543 St. Margarethen; Einbau Ba-
dezimmer im EG

 �

Die nächste 
Ausgabe erscheint 
am 24. April 2020.

Fischer Optik | Sirnach | 071 966 11 74

Öffnungszeiten während 
des Notstandes 

Dienstag bis Freitag:  
9.00 bis 11.00 Uhr / 14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag: 
9.00 bis 12.00 Uhr
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Aus dem Ressort Umwelt

Was wird gehäckselt
Baum- und Strauchschnitt, ver-

holzte Gartenpfl anzen und Stauden, 
Äste und Holzstücke bis maximal 10 
Centimeter Astdurchmesser ohne 
Schnüre, Draht, Plastik etc.

Bereitstellung vom Häckselgut
Das Häckselgut ist unmittelbar 

am Strassenrand geordnet aufzu-
schichten. Die Zu- und Wegfahrt mit 
Traktor und Maschine muss bis zum 
bereitgestellten Material möglich sein. 

Beim Aufschichten dicke Astenden 
voraus, so dass die dicken Enden pro-
blemlos in die Häckselmaschine ein-
geführt werden können.

Wichtig
• Häcksqelgut bis maximal 10 Centi-

meter Astdurchmesser ungebündelt 
ab 7 Uhr am Strassenrand bereitle-
gen

• Keine Wurzelstöcke
• Kein nasser, angefaulter oder erdiger 

Gartenabraum
• Werden die entsprechenden Behäl-

ter auf dem Hausplatz bereitgestellt, 
kann das Material direkt dort ab-
gefüllt werden. Fehlen Behälter, die 
Unterlage (Tuch oder Plastikaus-
lage) oder ein schriftlicher Hinweis 
wird das Grüngut nicht gehäckselt 
und nicht abgeführt.

Es ist sinnvoll, das anfallende Ma-
terial im eigenen Garten wieder zu 
verwenden. So wird die von der Na-
tur produzierte Energie dem natür-
lichen Kreislauf zugeführt und eine 
Verbesserung der Bodenstruktur er-
reicht.

Wertstoffsammlungen
Im Jahr 2019 und 2018 wurden 

folgende Mengen gesammelt und ent-
sorgt:
• Altpapier + Karton 

2019: 162.06 t 28.70 kg/Einw. 
2018: 193.20 t 34.50 kg/Einw.    

• Alteisen (Sammelstelle Schmid)

• Altöl
2019: 3.72 t 0.66 kg/Einw.
2018: 2.40 t 0.43 kg/Einw.

• Grüngut
2019: 1’650 t 292.15 kg/Einw.
2018: 1’500 t 267.85 kg/Einw.

• Altkleider
2019: 27.595 t 4.88 kg/Einw.
2018: 30.903 t 5.52 kg/Einw.

Grünabfuhr
Bereits am 2. März startete die 

Grünabfuhr. Das Sammelgut muss je-
weils montags um 7 Uhr bereitgestellt 
sein, da die Toureneinteilung pro Tag 
nicht immer fi x ist und auch wetter-
abhängig sein kann. Grüngut- und 
Rollcontainer sind an die Strasse zu 
stellen, es werden keine Behälter aus 
Keller, Unterständen usw. vom Perso-
nal herausgeholt. Auch in älteren Ein-
familienhausquartieren ist es empfeh-
lenswert, für die Grüngutcontainer 
Sammelstellen zu bilden. In neuen 
Quartieren hat sich dies bereits be-
währt und erleichtert die Arbeit bei 
der Sammeltour enorm.

Weitere Termine für die Grün-
abfuhr: 30. März, 14. April, 27. April, 
11. Mai, 25. Mai, 8. Juni, 22. Juni 2020.

Folgende Stoffe können der 
Grünabfuhr mitgegeben werden:
• Rasenabschnitt
• Allgemeine Gartenabfälle 

(z.B. Jät, Abraum)
• Sträucher bis maximal 10 Centime-

ter Durchmesser

• Rohe Küchenabfälle (Rüstabfälle 
von Gemüse und Obst)

• Topfpfl anzen ohne Topf
• Sauber geschichtetes Strauchwerk 

und Äste  bis maximal 1 Meter 
Länge (nicht zusammenbinden)

Nicht mitgenommen werden:
• Gekochte Speisereste
• Wurzelstöcke, Papiertaschentücher
• Compobags (obwohl in Handel als 

kompostierbar angepriesen) 
• Kunststoffe

Die richtige Bereitstellung 
von Grünabfällen:
• Die Grünabfälle sind am Strassen-

rand respektive an den dafür vor-
gesehenen Sammelplätzen bereit zu 
stellen. Sie dürfen den Fussgänger- 
und Fahrverkehr nicht behindern. 
Die Bereitstellung vor dem ordent-
lichen Abfuhrtag ist nicht gestattet.

• Die Sammelfahrzeuge sind mit einer 
Kammschüttung ausgerüstet, so 
dass nur noch Roll-Container mit 
140, 240, 660 und 800 Liter Inhalt 
geleert werden.

• Laub, Gras, Gartenabfälle also nur 
in Containern ab 140 Liter Fas-
sungsvermögen bereitstellen.

• Äste bis maximal 10 Centimeter 
Durchmesser und Strauchschnitt 
sauber aufeinandergeschichtet bereit-
legen (maximal 1 Meter lang, keine 
Schnüre oder Drähte verwenden).

• Sauber geschichtetes Strauchwerk 
und Äste maximal 1 Meter lang

• Offene Gebinde wie Körbe, Keh-
richteimer, Farbkübel und der-
gleichen sowie Container, welche 
Fremdstoffe enthalten (Plastiksä-
cke etc.) werden NICHT geleert. 
Falsch bereitgestellte Grünabfäl-
le werden nicht mitgenommen!!!

Umstellung Unterfl ursammlung
Die Umsetzung der bis Ende 

2019 geplanten Unterfl ursammelstel-
len, beziehungsweise der Einbau der 
Unterfl urbehälter konnte eingehalten 
werden. 

Das Projekt ist nun abgeschlossen, 
eine neue vollfl ächige Entsorgung als 
Ersatz für die Kehricht-entsorgung 
mit Strassensammlungen ist jetzt ge-
währleistet.

Im ganzen ZAB-Verbandsgebiet 
wurden bisher 920 Unterfl urbehälter 
eingebaut, davon 55 in der Gemeinde 
Münchwilen.

Entsorgungs-Sammelstelle, 
Waldeggstrasse 7, Werkhof
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 
von 8 Uhr bis 20 Uhr
Samstag von 8 Uhr bis 17 Uhr
Geschlossen: Samstag ab 17 Uhr, 
Sonntag ganzer Tag
Anlieferung: nur für Einwohner der 
Gemeinde Münchwilen

Aus Rücksicht auf die Anwohner 
sind die angegebenen Öffnungszeiten 
einzuhalten.

 Amt für Bau und Umwelt �

Häckseldienst vom 
6. April – BITTE 
ANMELDEN – Anmelde-
frist wurde verlängert

Falls Sie Ihr Schnittgut häck-
seln und in Ihrem Garten wieder 
verwenden möchten, bitten wir 
um Anmeldung für den Häcksel-
dienst bis spätestens am 2. April: 
Amt für Bau und Umwelt, Im 
Zentrum 4, Münchwilen, 071 969 
11 60/63 oder claudia.buehler@
muenchwilen.ch.

Altholz, welches nicht auf 
Ihrem Vorplatz gehäckselt werden 
soll wird nicht abgeholt. Es kann 
das ganze Jahr über direkt bei der 
Kompostieranlage Tannhof, And-
reas Schmucki, Eschlikon kosten-
los abgegeben werden.

Mitteilungen aus der Volksschulgemeinde

Vorankündigung

Schulgemeindeversammlung 
Rechnung 2019

Donnerstag, 4. Juni, 19.30 Uhr
Turnhalle Oberhofen, Eschlikonerstrasse, Münchwilen
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
 Schulbehörde Münchwilen

Übergangsfahrplan der Frauenfeld-WilBahn 
 SBB und Postauto haben als Systemführerinnen für den öffentlichen Verkehr (öV) 

auf Schiene und Strasse zusammen mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) Grundsätze 
zur Angebotsreduktion im öV verabschiedet. 

Region – Die Frauenfeld-Wil-Bahn 
(FWB) haben auf dieser Basis Mass-
nahmen auf ihren Linien erarbeitet. 
Der Übergangsfahrplan wird ab Mon-
tag, 23. März, umgesetzt. 

Im öffentlichen Verkehr ist aufgrund 
der ausserordentlichen Lage durch 
das Coronavirus die Nachfrage stark 
zurückgegangen und es ist eine wei-
tere Reduktion zu erwarten. SBB und 
PostAuto als Systemführerinnen ha-
ben in Absprache mit dem Bundesamt 
für Verkehr entschieden, das Angebot 
zu reduzieren. Die Massnahmen sind 
nötig, damit der öffentliche Verkehr 
so lange wie möglich mit einem redu-
zierten Angebot funktionieren kann. 
Das Grundangebot ermöglicht die 
Umsetzung der «Social Distancing»-
Empfehlungen des Bundes. 

Stundentakt ist sichergestellt 
Der reduzierte Fahrplan der FWB 

baut auf einem Stundentakt auf. Die 
Nachtbusse an den Wochenenden 
werden bereits ab dem 20. März 2020 
gestrichen. Das reduzierte Angebot 
der FWB richtet sich an den noch an-

gebotenen Leistungen im Fernverkehr 
aus. So werden stündlich Verbindun-
gen an den Fernverkehr nach Zürich 
sichergestellt. 

Übergangsfahrplan 
der Frauenfeld–Wil–Bahn  

Die Züge verkehren auf allen Li-
nien durchgehend im Stundentakt. 
Bitte konsultieren Sie vor jeder Reise 
den online-Fahrplan auf www.sbb.ch. 
Dieser wird ab Sonntag täglich aktu-
alisiert. 

 
Linie Frauenfeld–Wil 

ab Frauenfeld nach Wil Erste 
Abfahrt 05.49 Uhr (Sonntag 06.49 
Uhr) Letzte Abfahrt 23.51 Uhr 
ab Wil nach Frauenfeld Erste Abfahrt 
04.24 Uhr, 05.11 Uhr (ab 05.41 Uhr je-
de Stunde, Samstag 05.11 Uhr, Sonntag 
05.41 Uhr) Letzte Abfahrt 23.49 Uhr     

Weitere Informationen: On-
line-Fahrplan: www.sbb.ch / Be-
triebslage der Frauenfeld-Wil-Bahn: 
www.fw-bahn.ch.

 Eing. �

Die Frauenfeld-Wil-Bahn passt ihren Fahrplan der aktuellen Lage an und folgt dem Beispiel der SBB.

Alterskommission Münchwilen
Mittagstisch im Regionalen Altersheim Münchwilen
Der Mittagstisch von Dienstag, 31. März, wird nicht durchgeführt.

Stadtführung St. Gallen
Die Stadtführung fi ndet aus aktuellen Gründen nicht statt.  �


